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1. Anlass und Ziel der Planung  

Der Bebauungsplan „Gereuth“ stammt aus den 1990er Jahren und hat im Laufe der 

Jahre zahlreiche Änderungen erfahren, zuletzt 2020 mit der 11. Änderung. Die Ände-

rungen bezogen sich häufig auf einzelne Grundstücke und die Anordnung von Gara-

gen und Stellplätzen. Das Gebiet ist bereits bis auf einzelne Grundstücke vollständig 

bebaut. 

Es liegen der Gemeinde derzeit weitere Anträge zu Um- und Neubauten bezüglich 

Nachverdichtungen von Eigentümern aus dem Gebiet vor, welche nicht den derzeiti-

gen Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen.  

Der Gemeinderat hat nun anlässlich dessen den Umgang mit den Anträgen diskutiert 

und in seiner Sitzung am 23.06.2022 die 12. Änderung im Rahmen einer Gesamt-

überarbeitung des Bebauungsplans beschlossen. Es sollen Nachverdichtungen im 

Rahmen von Dachaus- und aufbauten zugelassen werden, um eine angemessene 

Nachverdichtung im Quartier entstehen lassen zu können. Darüber hinaus ist es Ziel 

der Gesamtüberarbeitung, die vorangegangenen Änderungen zusammenzufassen 

und so die städtebaulichen Ziele und Gemeinsamkeiten weiter zu verfolgen und im 

Rahmen der 12. Änderung festzuschreiben sowie die bestehenden Festsetzungen 

auf die aktuellen Anforderungen zu überprüfen und zielgerichtet anzupassen. 

 

Das Verfahren erfolgt nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB), der Umweltbericht kann 

entfallen. 

2. Plangebiet 

2.1 Lage 

Das Plangebiet befindet sich am östlichen Ortsrand von Neugreifenberg, südlich der 

Landsberger Straße und hat eine Fläche von ca. 3,8 ha. Es umfasst die Flurstücke 

425/5, 425/6, 425/7, 425/8, 423/17, 423/18, 423/19, 423/20, 423/24, 423/21, 423/23, 

423/22, 423/37, 423/41, 423/25, 423/33, 423/34, 423/48, 423/32, 423/49, 423/31, 

423/30, 423/29, 423/28, 423/26, 423/27, 425/11, 425/22, 425/15, 425, 425/4, 425/10, 

425/14, 425/9, 425/12, 425/13, 423/40, 425/16, 425/17, 425/18, 425/19, 425/20, 

425/21, 425/23, 423/47, 423/46, 423/45, 423/44, 423/43, 423/39, 423/42, 423/38 und 

TF 376/2. 

Das Gelände im Plangebiet fällt von Norden nach Süden von 582 m ü NHN um 7 m 

auf eine Höhe von 575 m Ü NHN ab, eine Anbindung an das überörtliche Straßennetz 

ist über die Landsberger Straße im Norden des Gebiets gegeben. Innerhalb ist das 

Gebiet über die Straßen Hofgereuth und Feldgereuth erschlossen. 
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Abb. 1 Plangebiet, ohne Maßstab, Quelle: BayernAtlas, © Bayerische Vermessungsverwaltung, 
Stand 10.2023 

2.2 Nutzungen  

Das Plangebiet ist als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Dementsprechend 

ist fast ausschließlich Wohnnutzung vorhanden. 

2.3 Erschließung 

Da es sich um ein bereits entwickeltes und bebautes Gebiet handelt, ist die verkehr-

liche und technische Erschließung bereits über die vorhandenen Erschließungsstra-

ßen erfolgt.   

2.4 Flora/ Fauna 

Das Plangebiet ist bis auf 5 Grundstücke und eine öffentliche, in der Mitte liegende 

Grünfläche vollständig bebaut. Naturschutzrechtliche Schutzgebiete grenzen nicht an 

das Plangebiet an. 
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2.5 Altlasten 

Laut aktueller Datenlage des Altlasten-, Bodenschutz-, und Deponieinformationssys-

tems (ABuDIS) für den Landkreis Landsberg am Lech, sind keine gefahrenverdächti-

gen Flächen mit erheblichen Bodenbelastungen oder sonstigen Gefahrenpotentialen 

bekannt, die in negativer Weise auf die Wirkungsbereiche Boden – Mensch und Bo-

den – Grundwasser in den Geltungsbereichen der o.g. Bebauungsplanänderung ein-

wirken können. Sollten derartige Erkenntnisse beim Planungsträger vorhanden sein, 

die sich z.B. aus einer gewerblichen Vornutzung des Geländes oder aus Boden-auf-

füllungen ableiten lassen oder Auffälligkeiten der Bodenbeschaffenheit im Zuge der 

Baumaßnahmen oder Nutzung bekannt werden, so sind diese gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 

3 BauGB zu berücksichtigen. In diesem Fall ist die untere Abfall- /Bodenschutzbe-

hörde gemäß § 47 Abs. 3 KrWG und Art. 1 Satz 1 und 2 i.V.m. Art 12 BayBodSchG 

zu informieren. Die weiteren Maßnahmen wie Aushubüberwachung nach § 51 Abs. 1 

Nrn. 1 u. 2 KrWG und Art. 26 BayAbfG i. V. m. § 10 Abs. 2 Nrn. 5 - 8 KrWG, die 

Abstimmung von Verwertungs- und Entsorgungsmaßnahmen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 

und § 3 Nachweisverordnung und ggfs. nachfolgende Beweissicherungsuntersu-

chungen nach 10 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 4 Abs. 2 BBodSchG sind mit der unteren 

Abfall-/Bodenschutzbehörde abzustimmen. 

2.6 Denkmäler 

2.6.1 Boden- und Baudenkmäler 

Im Plangebiet sind weder Boden- noch Baudenkmäler vorhanden. 

Auf die ungeachtet dessen nach Art. 8 DSchG bestehende Meldepflicht an das Lan-

desamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde beim Landratsamt 

bei evtl. zu Tage tretenden Bodenfunden wird hingewiesen. 

2.7 Wasser 

2.7.1 Grundwasser 

Im Umgriff bzw. Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Grundwasser-

messstellen des Landesgrundwasserdienstes oder Messstellen Dritter vorhanden. 

Aussagen über den Grundwasserflurabstand können daher nicht getroffen werden. 

Das Grundwasser liegt nach Kenntnis der Gemeinde jedoch tiefer als eine mögliche 

Kellersohle.  

Die Erkundung des Baugrundes einschl. der Grundwasserverhältnisse obliegt grund-

sätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes 

Grund- oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss. 

Sind im Rahmen von Bauvorhaben Maßnahmen geplant, die in das Grundwasser 

eingreifen (z.B. Grundwasserabsenkungen durch Bauwasserhaltung, Herstellen von 

Gründungspfählen oder Bodenankern mittels Injektionen), so ist rechtzeitig vor deren 

Durchführung mit der Kreisverwaltungsbehörde bezüglich der Erforderlichkeit einer 

wasserrechtlichen Erlaubnis Kontakt aufzunehmen. 
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2.7.2 Überflutung durch wild abfließendes Wasser infolge von Starkregen 

Durch Starkregenereignisse kann es auch fernab von Gewässern zu Überflutungen 

kommen. 

Das Gelände im Plangebiet fällt von Norden nach Süden von 582 m ü NHN um 7 m 

auf eine Höhe von 575 m Ü NHN ab. Gemäß der Hinweiskarte für Oberflächenab-

fluss und Sturzflut des LfU Bayern sind im Plangebiet keine schwierigen topografi-

schen oder hydrologischen Verhältnisse vorhanden, siehe hierzu folgenden Karten-

ausschnitt mit Plangebiet in blau. Sämtliche Abflussbereiche oder Geländesenken 

mit Aufstaubereichen liegen außerhalb des Plangebiets. 

Es ist davon auszugehen, dass bei extremen Ereignissen das Plangebiet nicht von 

abfließendem oder aufstauendem Wasser in außergewöhnlichem Maße tangiert 

wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2 Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut mit Plangebiet in blau, Quelle: lfu Bayern, ©, 
Stand 02.2024 
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3. Planungsrechtliche Voraussetzungen 

3.1 Landes- und Regionalplan 

Die Gemeinde Greifenberg liegt laut Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) am 

Rande des Verdichtungsraumes München. 

  

Abb. 3 Ausschnitt aus der Strukturkarte des LEP 2023 

Das LEP, zuletzt geändert am 01.06.2023 nennt folgende Ziele (Z) und Grundsätze 

(G) mit Bezug auf das Vorhaben: 

1 Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung in 

Bayern 

1.1 Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit 

1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen 

(Z) In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaf-

fen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter zu entwi-

ckeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen haben zur Ver-

wirklichung dieses Ziels beizutragen. 

1.1.2 Nachhaltige Raumentwicklung 

(G) Bei der räumlichen Entwicklung Bayerns sollen die unterschiedlichen Ansprüche 

aller Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden. 

1.2 Demographischer Wandel 

1.2.2 Abwanderung vermindern 

(G) Die Abwanderung der Bevölkerung soll insbesondere in denjenigen Teilräumen, 

die besonders vom demographischen Wandel betroffen sind, vermindert werden. 
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3 Siedlungsstruktur  

3.1 Flächensparen 

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung 

unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Fol-

gen ausgerichtet werden.  

(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksich-

tigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung  

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 

möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innen-

entwicklung nicht zur Verfügung stehen. 

3.3 Vermeidung von Zersiedelung  

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere band-

artige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden.  

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungsein-

heiten auszuweisen. Ausnahmen sind zulässig, wenn […] 

Berücksichtigung bei der Planung: 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereichs des BP „Gereut“, innerhalb ei-

nes bebauten Gebiets. Eine Zersiedelung der Landschaft wird somit vermieden. Zu-

dem soll mit der Änderung die planungsrechtliche Grundlage geschaffen werden, die 

bestehende Siedlungsstruktur durch geeignete Maßnahmen nach zu verdichten. So-

mit wird die Möglichkeit geschaffen, bestehende Gebäude für ältere Generationen 

anzupassen und ebenfalls Wohnraum für jüngere Familienmitglieder entstehen zu 

lassen und dadurch Wegzüge zu verhindern. Eine Durchmischung der Altersstruktur 

im Quartier kann so erreicht werden.  
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3.2 Regionalplan München 

Die Gesamtfortschreibung des Regionalplanes für die Region München (Region 14), 

in Kraft getreten am 01. April 2019, nennt folgende Ziele (Z) und Grundsätze (G) mit 

Bezug auf das Vorhaben: 

 

Abb. 4 Ausschnitt aus der Karte 3 Landschaft und Erholung des Regionalplans München mit Kenn-
zeichnung Lage Plangebiet (rot) 

B II Siedlung und Freiraum 

1. Leitbild 

G 1.2 Die Siedlungsentwicklung soll flächensparend erfolgen. 

G 1.3 Zuwanderung soll sozial- und ökologisch verträglich gestaltet werden. 

Z 1.4 Wohnbauliche und gewerbliche Entwicklung sind aufeinander abzustimmen. 

Berücksichtigung bei der Planung: 

Das Plangebiet liegt im Siedlungszusammenhang, somit ist von einer flächensparen-

den Siedlungsentwicklung auszugehen. 

3.3 Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Greifenberg verfügt über einen rechtswirksamen Flächennutzungs-

plan in der Fassung vom 10.11.1997, mit Bescheid des Landratsamts Landsberg am 

Lech vom 26.06.1998, Az. 610-5. Genehmigt und am 13.07.1998 bekanntgemacht. 
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Abb. 5 Ausschnitt aus dem wirksamen FNP mit Lage Plangebiet (in blau), ohne Maßstab 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan stellt für den Geltungsbereich des BP „Ge-

reuth“ ein Allgemeines Wohngebiet (WA) dar, sowie im inneren Bereich eine Grünflä-

che mit Umspannstation. Im südlichen Bereich ist eine Ortsrandeingrünung darge-

stellt. Der bestehende BP „Gereuth“, wie auch die vorliegende Planung mit der 12. 

Änderung entsprechen mit ihren Festsetzungen der Darstellung des Flächennut-

zungsplans tragen daher dem Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs.2 BauGB Rechnung. 

Eine Änderung des Flächennutzungsplans ist nicht veranlasst. 

3.4 Bebauungspläne und Satzungen 

Die 12. Änderung des BP „Gereuth“ ersetzt den Urplan und alle vorherigen Änderun-

gen vollständig. 

3.5 Bodenschutz 

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind die besonderen Anforderungen des 

§1a Abs.2 BauGB zu beachten.  

Bei vorliegender Planung handelt es sich um einen bebauten und städtebaulich inte-

grierten Bereich bei dem eine maßvolle Nachverdichtung schon grundsätzlich den 

Anforderungen des Bodenschutzes entspricht. Zusätzlich soll durch entsprechende 

Festsetzungen zur Reduzierung der Bodenversiegelung dem Bodenschutz und dem 

sparsamen Umgang mit Grund und Boden Rechnung getragen werden. 
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4. Auslegungsfrist 

Der Entwurf des Bauleitplanes mit der Begründung und den wesentlichen, bereits 

vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wird für die Dauer eines Monats, 

mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, öffentlich ausgelegt.1 

4.1 Verfahren, UVP-Pflicht, Umweltprüfung 

Gemäß § 13a Abs. 1 BauGB darf ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren 

nur dann aufgestellt werden, wenn die zulässige Grundfläche sich in einem gewis-

sen Rahmen bewegt und die Zulässigkeit eines UVP-pflichtigen Vorhabens nicht 

begründet wird.   

Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird kein Vorhaben ermöglicht, das nach 

den Vorgaben des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung UVP-pflichtig 

wäre. Insofern ist auch keine allgemeine Vorprüfung erforderlich. 

Die aktuell festgesetzte GRZ plus Überschreitungsmöglichkeit von 100 % führt zu 

einer Grundfläche < 20.000 qm, Grenzwert nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB. 

Somit ist das beschleunigte Verfahren zulässig. Durch die Änderung des Bebauungs-

planes ist nicht mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen. 

5. Städtebauliches Konzept 

Ziel der Gesamtüberarbeitung des Bebauungsplans „Gereuth“ ist es, den Bebauungs-

plan mit all seinen vorherigen Änderungsgebieten zu einem überarbeiteten Stand zu-

sammenzufassen und gleichzeitig die Festsetzungen zeitgemäß zu gestalten, somit 

die städtebaulichen Gemeinsamkeiten des Gebiets zu sichern und gleichzeitig eine 

gewisse Flexibilität und Nachverdichtungsspielraum zuzulassen. Der Ursprungsbe-

bauungsplan aus dem Jahr 1994 sah damals ein relativ enges Konzept zu Erstbe-

bauung vor, welches im Großen und Ganzen auch dementsprechend gesetzt wurde.  

                                                
1  Nach aktuellem Kenntnisstand liegen keine wichtigen Gründe für eine längere Auslegungsdauer bei der Beteili-

gung der Öffentlichkeit vor. Das Planvorhaben beinhaltet voraussichtlich keine ausgewöhnliche große Anzahl an 
betroffenen erheblichen Belangen, keine besonders umfänglichen Unterlagen und keine anderen komplexen 
Sachverhalte, die eine verlängerte Auslegung notwendig machen würden. Auch von Seiten der Öffentlichkeit sind 
derzeit noch keine Stellungnahmen bekannt, welche die Wahl einer längeren Auslegungsfrist erforderlich machen 
könnten. 
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Abb. 6 Ursprungsbebauungsplan aus dem Jahr 1994 

Dennoch kam es im Laufe der Jahre zu vielen Änderungen des Bebauungsplans, die 

die Änderung der GR, Überschreitung der Bauräume, Änderung der Dachneigung, 

Zulässigkeiten von Dacheinschnitten und Änderung der Situierung der Flächen für 

Garagen zum Inhalt hatten. 

Die vorliegende 12. Änderung fasst nun im Rahmen der Gesamtüberarbeitung die 

Änderungen zusammen und schreibt die städtebaulichen Gemeinsamkeiten des Ge-

biets fest, um mittels einer maßvollen Nachverdichtung auch eine weitere städtebau-

lich geordnete Entwicklung sicher zu stellen. 
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6. Planinhalte 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung wird wie im Ursprungsbebauungsplan als allgemeines 

Wohngebiet (WA) festgesetzt. Folgende nach § 4 Abs. 3 BauGB ausnahmsweise zu-

lässigen Nutzungen werden aufgrund ihrer städtebaulichen Anforderungen und 

Größe ausgeschlossen: Gartenbaubetriebe und Tankstellen. 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

Als einziges Instrument zur Regelung des Maßes der Nutzung wird eine GRZ in Ver-

bindung mit einer höchstzulässigen Vollgeschossanzahl festgesetzt. 

Die derzeit vorhandene GRZ der Hauptgebäude liegt im Plangebiet zwischen 0,13 

und 0,25. Im Bereich westlich der Straße Hofgereuth wie auch östlich der Straße 

Feldgereuth liegt die vorhandene GRZ niedriger als im mittleren Bereich zwischen 

den Straßen Hofgereuth und Feldgereuth. Aus diesem Grund wird für die äußeren 

Planbereiche westlich und östlich jeweils eine höchstzulässige GRZ von 0,24 festge-

setzt. Diese berücksichtigt einen gewissen Spielraum für Nachverdichtungen und 

schließt gleichzeitig die im Bereich höchstliegende GRZ von 0,24 auf dem Grundstück 

423/17 mit ein. 

Der innere Bereich des Plangebiets, liegend zwischen Hofgereuth und Feldgereuth 

weist eine bereits dichtere Bebauung auf, was bereits auf dem Konzept des Ur-

sprungsbebauungsplans beruht, welcher für bestimmte Zeilen Kettenhausbebauung 

eine GRZ von bis zu 140 m² pro Bauraum vorsieht. Ebenfalls ist für diesen mittleren 

Bereich eine Doppelhausbebauung vorgeschlagen, die auch umgesetzt wurde und 

aufgrund von relativ kleinen Grundstücksgrößen zu einer GRZ von 0,25, auf einem 

Grundstück sogar bis zu 0,3 geführt hat (Flurnummer 423/49). Dieses Grundstück 

wird jedoch als städtebaulicher Ausreißer gewertet und soll nicht Maßstab für eine 

Nachverdichtung herangezogen werden. Die höchstzulässige GRZ für diesen Bereich 

wird daher mit 0,26 festgesetzt, so dass auch hier der Bestand gesichert ist und aber 

auch ein gewisser Spielraum für Nachverdichtung entsteht.  

Die somit zulässige Grundfläche darf darüber hinaus für die in § 19 Abs. 4 Nr. 1-3 

BauNVO genannten Anlagen um bis zu 100 % überschritten werden. Diese Über-

schreitungsmöglichkeit sichert den Bestand und soll aber auch zu einer nur maßvol-

len Versieglung der Grundstücke beitragen, so dass das Gebiet auch weiterhin ange-

messen durchgrünt werden kann.  

 

Im Ursprungsbebauungsplan war als einzige weitere Festsetzung zum Maß der bau-

lichen Nutzung die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. Dies soll ebenfalls im Rahmen 

der Gesamtüberarbeitung fortgeführt werden. Mittels Änderungen des Ursprungsbe-

bauungsplans wurden die festgesetzten höchstzulässigen zwei Vollgeschosse be-

reits aus Nachverdichtungsgründen zu drei Vollgeschossen geändert. Somit sieht die 

12. Änderung sowohl für den mittleren Bereich des Plangebiets wie auch für den öst-

lichen Teil drei Vollgeschosse vor. Lediglich im westlichen Teil wird die Festsetzung 

von zwei höchstzulässigen Vollgeschossen beibehalten. In diesem Bereich befindet 

sich eine aufgelockerte, relativ einheitliche Bebauung, die den Festsetzungen des 
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Ursprungsbebauungsplans entspricht und ebenfalls den Übergang zum davon west-

lich gelegenen Quartier bildet, welches ebenfalls eine aufgelockerte, städtebaulich 

einheitliche Struktur aus freistehenden Einfamilienhäusern mit max. zwei Vollge-

schossen bildet. Gleiches gilt für die südliche Reihe des Plangebiets. Hier wird auf-

grund des Übergangs zur freien Landschaft max. zwei Vollgeschosse festgesetzt. 

Von weiteren Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung wie Höhenentwicklung 

über Wand- und Firsthöhen wird abgesehen, da das Gebiet bereits fast vollständig 

entwickelt ist, es keine städtebaulichen Ausreißer gibt und sich daher auch keine 

städtebauliche Erforderlichkeit hierzu besteht. Darüber hinaus hat auch der Ur-

sprungsbebauungsplan hierzu keine weitergehenden Festsetzungen getroffen. 

6.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Abstandsflächen 

 Anstelle der bisher grundstücksweise festgesetzten überbaubaren 

Grundstücksflächen werden nun grundstücksübergreifende Baufelder festgesetzt. 

Damit entsteht mehr Flexibilität für Nachverdichtung, jedoch werden die bebaubaren 

Flächen eingegrenzt und Gartenbereiche und Vorgartenzonen können von 

Hauptgebäuden freigehalten werden. Somit soll größtmögliche Flexibilität unter 

gleichzeitiger Wahrung der städtebaulichen Gemeinsamkeiten wie Freihaltung der 

Gartenbereiche und Vorgartenzonen erreicht werden. Die festgesetzten Baugrenzen 

dürfen darüber hinaus durch Außentreppen, Vordächer, Balkone, Terrassen und 

Terrassenüberdachungen, ebenerdige Anbauten und untergeordnete Bauteile 

ausnahmsweise um bis zu 2 m und bis zu einer Fläche von 20 m² überschritten 

werden. Diese Festsetzung trägt dem Bestand Rechnung und solll für mehr Flexibilität 

stehen. 

 

Es wird die offene Bauweise festgesetzt. Pro Einzelhaus und pro Doppelhaushälfte 

sind maximal zwei Wohneinheiten zulässig, um eine maßvolle Nachverdichtung zu 

ermöglichen und gleichzeitig die vorhandene Infrastruktur des Gebiets nicht zu über-

lasten. 

Die gesetzlichen Abstandsflächen (Art. 6 Abs. 5 BayBO) sind zu beachten und einzu-

halten. 

6.4 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 

Auf eine Regelung der Standorte für Garagen und Stellplätze wird bewusst verzichtet. 

Diese waren in der Vergangenheit Anlass für etliche Bebauungsplan-Änderungsver-

fahren. Garagen und Stellplätze sollen zukünftig auch außerhalb der Baugrenzen 

möglich sein. Die festgesetzte Gesamt-GRZ (GRZ + Überschreitungsmöglichkeit von 

100%) ist jedoch zu beachten. Die Festlegung der nachzuweisenden Stellplätze von 

1,5 pro Wohneinheit wird aus dem Ursprungsbebauungsplan übernommen. 
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6.5 Bauliche Gestaltung  

Zur Wahrung der städtebaulichen Einheit und des Ortsbildes werden ausschließlich 

Satteldächer festgesetzt. Eine Ausnahme bilden hier die Grundstücke mit den 

Flurnummer 425/19 und 425/20. Diese beiden Grundstücke sind mit Gebäuden mit 

Pultdächern bestanden, sowie das Grundstück mit der Furnummer 425/16, welches 

ein Gebäude mit Zeltdachform aufweist. Diese Gebäude werden als städtebauliche 

Ausreißer gewertet, genießen aber Bestandsschutz. Jedoch soll dies nicht Maßstab 

für eine künftige Bebauung werden. 

 

 

Abb. 7 und 8 Pultdächer Bestandsgebäude, Foto PV 03.2023 
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Abb. 9 Zeltdach Bestandsgebäude, Quelle Google Maps  02.2024 

Aus Gründen der städtebaulichen Ordnung wird ebenfalls eine zulässige 

Hauptfirtrichtung festgelegt. Die Dachneigung wird im Rahmen der 12. Änderung auf 

von 28°- 36° auf 21° - 36° für mehr Spielraum bei Neu- und Umbauten erweitert. 

Zusätzlich werden nun Dachaufbauten ab einer Dchneigung von 32° zugelassen. 

Somit ensteht die Möglichkeit, im Rahmen von Dachausbauten gut nutzbaren 

Wohnraum zu schaffen. 

6.6 Verkehr und Erschließung 

Da es sich um bereits bebautes Gebiet handelt, erfolgt die verkehrliche und 

technische Erschließung des Gebiets bereits über die vorhandenen 

Erschließungsstraßen Landsberger Straße, Hofgereuth und Feldgereut. 

 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind deutlich weniger als 50 m von der öffent-

lichen Verkehrsfläche entfernt. Besondere Festsetzungen für den Brandschutz sind 

nicht erforderlich. 

6.6.1 Oberflächenwasserbeseitigung 

Von den einzelnen Bauwerbern ist zu prüfen, ob die Niederschlagswasserfreistel-

lungsverordnung (NWFreiV) Anwendung findet oder ob eine erlaubnispflichtige Be-

nutzung vorliegt. Die Anforderungen an das erlaubnisfreie schadlose Versickern von 

Niederschlagswasser sind der NWFreiV und den dazugehörigen technischen Regeln 

zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwas-

ser (TRENGW) zu entnehmen. Anfallendes unverschmutztes Niederschlagswasser 

ist bevorzugt oberflächig über die belebte Bodenzone zu versickern. Bei Bau und Be-

trieb der Versickerungsanlagen sind die Merkblätter DWA M 153 und DWA-A 138 zu 

beachten. 

Auf die Möglichkeit der Verwendung des Niederschlagswassers als Brauchwasser 

zur Gartenbewässerung und Toilettenspülung wird hingewiesen. Der Bau von Regen-

wassernutzungsanlagen ist dem Landratsamt und dem Wasserversorger anzuzeigen 
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(§ 13 Abs. 3 TrinkwV; § 3 Abs. 2 AVBWasserV). Es ist sicherzustellen, dass keine 

Rückwirkungen auf das öffentliche Wasserversorgungsnetz entstehen. 

6.6.2 Wasserversorgung 

Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung 

Die Gemeinde hat keine eigene Trinkwassergewinnungsanlage und wird als Mit-

gliedsgemeinde des Zweckverbands zur Wasserversorgung Ammersee-West aus 

den Brunnen desselben versorgt. Der ZV WV Ammersee-West bezieht sein Trink-

wasser aus den beiden Tiefbrunnen Schondorf sowie aus den beiden Quartärbrunnen 

Bischofsried. Da die Brunnen Schondorf sich nur langsam regenerierendes Tiefeng-

rundwasser erschließen, werden diese mittelfristig ersetzt werden müssen um die 

derzeit vorhandene Redundanz aufrecht erhalten zu können. Es besteht ein Notver-

bund zwischen dem Zweckverband und dem Markt Dießen am Ammersee. Die öf-

fentliche Wasserversorgung der Gemeinde durch den ZV WV Ammersee-West ist 

sichergestellt. 

6.7 Grünordnung, Eingriff, Ausgleich, Artenschutz 

6.7.1 Festsetzungen zur Grünordnung 

Aus dem Ursprungsbebauungsplan wird die Festsetzung übernommen, dass pro 

angefangener 200 m² Grundstücksfläche ein standortgerechter, heimischer Laub-

baum zu pflanzen ist. Dies soll zu einer angemessenen Durchgrünung des Plange-

biets beitragen.  

Am südlichen Rand wird entsprechend des Ursprungsbebauungsplans bzw. der 

2. Änderung eine Ortsrandeingrünung mittels einer Fläche mit Pflanzbindung bzw. 

mit Pflanzerhalt festgesetzt.   

Die Pflanzgebote werden konkretisiert durch eine Artenliste, um den ökologischen 

Wert der Pflanzungen sicherzustellen und werden ergänzt durch eine Ersatzpflicht 

bei Ausfall, die ein zukünftig mindestens gleichbleibendes Grünvolumen sicherstel-

len. Sie tragen dem Gebot zur Eingriffsminimierung Rechnung und sind daher im 

Grundsatz gerechtfertigt.  

 

Zusätzlich ist zur Sicherstellung der Austauschbeziehungen für Kleinsäuger, z.B. Igel, 

die Durchlässigkeit durch Bodenfreiheit von Einfriedungen festgesetzt.  

6.7.2 spezieller Artenschutz (Verbotstatbestände) 

Die Beachtung des speziellen Artenschutzrechtes (§§ 44 und 45 BNatSchG) ist regel-

mäßig Voraussetzung für die naturschutz-rechtliche Zulassung eines Vorhabens. Im 

Regelfall ist hierfür zunächst eine Vorprüfung dahingehend erforderlich, ob und ggf. 

welche Arten von dem Vorhaben so betroffen sein könnten, dass eine Prüfung nach 

§ 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 und ggf. § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist 

(sog. Relevanzprüfung). 

 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes besteht bereits Baurecht nach § 30 

BauGB. Hinsichtlich des Artenschutzes ergeben sich durch die vorliegende Planung 
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gegenüber dem Bestand keine nennenswerten Veränderungen. Gebäudeabriss, Um- 

und Neubauten sind derzeit schon zulässig.  

Die vorliegende Bebauungsplanänderung orientiert sich am bestehenden Baurecht 

und verursacht keine zusätzlichen Konflikte. Ein weiterer Aspekt, welcher den Eingriff 

minimiert, liegt in der Tatsache begründet, dass die bauliche Entwicklung bei Be-

standsbebauungsplänen allmählich vonstattengeht. Es ist nicht davon auszugehen, 

dass auf allen Grundstücken gleichzeitig, bauliche Veränderungen vorgenommen 

werden. Auf diese Weise sind im Plangebiet und seinem Umfeld immer Strukturen 

vorhanden, auf welche die Arten ausweichen können. 

 

Bei allen Baumaßnahmen ist insbesondere auf die besonders geschützten Arten zu 

achten. Gem. § 44 BNatSchG ist es u.a. verboten Tiere der besonders geschützten 

Arten sowie ihre Entwicklungsformen zu fangen, zu verletzen und zu töten, sie wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-

ten erheblich zu stören oder Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören. 

 

Im Siedlungsbereich sind in der Regel vor allem Vogel- und Fledermausarten betrof-

fen.  

Laut ASK Abfrage am 30.10.2023 gibt es im Bereich der Gehölzfläche zwischen Au-

tobahn und Siedlungsbereich von Neugreifenberg ein Nachweis von verschiedenen 

Fledermausarten. 

Sofern zum Zeitpunkt eines Bauvorhabens Fledermausquartiere an oder in Gebäu-

den, die abgerissen werden sollen, nicht auszuschließen sind, muss vor Abriss ein 

Nachtdurchgang erfolgen. Werden Fledermausquartiere gefunden, muss der Abriss 

des Gebäudes so lange verschoben werden, bis diese Fledermausquartiere verlas-

sen sind. 

Lediglich das Vorhandensein von Wochenstuben von Fledermäusen würde zu einem 

nicht überwindbaren artenschutzrechtlichen Konflikt führen. 

Die Verbotstatbestände im Hinblick auf die Vogelarten können in der Regel vermie-

den werden, wenn Baumfällungen und Abriss- sowie Umbaumaßnahmen zwischen 

Anfang November und Ende Februar (außerhalb der Brutzeit der Vögel) erfolgen. 

Ausnahmen während der Brutzeit können nur in Verbindung mit einem Gutachten 

durch einen qualifizierten Sachverständigen von den Naturschutzbehörden erteilt 

werden. 

In der näheren Umgebung sind Strukturen vorhanden, auf welche die Arten auswei-

chen können, so dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht ver-

schlechtert.  

6.7.3 Wind- bzw. Sturmwurfgefährdung 

Im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplan Gereuth wurde 1994 ein Gutachten 

zur Einschätzung der Wind- bzw. Sturmwurfgefährdung einer Fichtenhecke am östli-

chen Rand des Plangebiets erstellt. Im Rahmen der Ortsbegehung konnte hoher 

Baumbestand erkannt werden, jedoch ist nicht erkennbar, ob es sich tatsächlich noch 

um den damals umfänglichen Baumbestand handelt. Zudem bezog sich das Gutach-

ten nur auf zwei Grundstücke, es befindet sich jedoch auf der gesamten Länge der 

östlichen Grenzen des Plangebiets hoher Baumbestand. Grundsätzlich ist darauf hin-

zuweisen, dass im Nahbereich von Baumpflanzungen immer mit einem normalen 
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Windwurfrisiko bei Starkwinden gerechnet werden muss. Daher werden die entspre-

chend betroffenen Bereiche mit einer Kennzeichnung versehen, die auf die Wind-

wurfzone hinweist. Innerhalb dieser Zone wird empfohlen, Gebäude, die zum Aufent-

halt von Menschen geeignet sind, gegenüber Windwurf des angrenzenden Waldbe-

standes konstruktiv abzusichern. 

 

6.8 Klimaschutz, Klimaanpassung 

Mit der Planung am vorhandenen Standort werden keine Flächen in Anspruch ge-

nommen, die im Hinblick auf den Klimawandel und den damit einhergehenden Risi-

ken durch eine Mehrung von Extremwetterereignissen (Trockenheit, Sturm, Über-

schwemmungen) oder im Hinblick auf die Möglichkeiten zur Klimaanpassung als sen-

sibel oder wertvoll einzustufen sind. So werden beispielsweise keine Flächen über-

plant, die klimatische Ausgleichsfunktionen erfüllen oder als Retentionsflächen die-

nen. Zudem befinden sich keine Flächen mit einer hohen Treibhausgas-Senkenfunk-

tion, wie Feuchtgebiete oder Wald, im Geltungsbereich. 

 

Der Klimaschutz ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen in der Abwägung zu be-

rücksichtigen. Den Erfordernissen des Klimaschutzes ist sowohl durch Maßnahmen, 

die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an 

den Klimawandel dienen, Rechnung zu tragen.  

Wichtigste Handlungsfelder sind damit die Anpassung an zukünftige klimawandelbe-

dingte Extremwetterereignisse und Maßnahmen zum Schutz des Klimas, wie die Ver-

ringerung des CO2-Ausstoßes und die Bindung von CO2 aus der Atmosphäre durch 

Vegetation.  

Die nachfolgende Tabelle fasst Planungsziele und Festsetzungen mit klimabezoge-

nen Aspekten als Ergebnis der Abwägung zusammen: 

 

Maßnahmen zur Anpassung an den Kli-

mawandel 

Berücksichtigung 

Hitzebelastung  

(z.B. Baumaterialien, Topografie, Bebau-

ungsstruktur, vorherrschende Wetterlagen, 

Freiflächen ohne Emissionen, Gewässer, 

Grünflächen mit niedriger Vegetation, an 

Hitze angepasste Fahrbahnbeläge) 

Festsetzung von zu pflanzenden Gehölzstrukturen 

einschließlich Ersatzbaumpflanzungen, dadurch Ver-

ringerung der Aufheizung von Gebäuden und versie-

gelten Flächen durch Verschattung und Erhöhung 

der Verdunstung und Luftfeuchtigkeit, Reduzierung 

der versiegelten Fläche und der damit verbundenen 

kleinklimatischen Erwärmung  

Extreme Niederschläge  

(z.B. Versiegelung, Kapazität der Infrastruk-

tur, Retentionsflächen, Anpassung der Kana-

lisation, Sicherung privater und öffentlicher 

Gebäude, Beseitigung von Abflusshindernis-

sen, Bodenschutz, Hochwasserschutz) 

Verwendung wasserdurchlässiger Beläge im Bereich 

von Stellplätzen und Zufahrten, dadurch Minimierung 

des Abflusses von Regenwasser aus dem Baugebiet 

Maßnahmen, die dem Klimawandel entge-

gen wirken (Klimaschutz) 

Berücksichtigung 
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Energieeinsparung/ Nutzung regenerativer 

Energien 

(z.B. Wärmedämmung, Nutzung erneuerba-

rer Energien, installierbare erneuerbare Ener-

gieanlagen, Anschluss an Fernwärmenetz, 

Verbesserung der Verkehrssituation, Anbin-

dung an ÖPNV, Radwegenetz, Strahlungsbi-

lanz: Reflexion und Absorption) 

kompakte Bauweise, dadurch Reduzierung des Flä-

chenverbrauchs, Ressourcen schonende Innenent-

wicklung durch Überplanung eines vorhandenen Ge-

bäudebestandes, dadurch Verhinderung einer Flä-

cheninanspruchnahme im Außenbereich mit dem Er-

fordernis neuer Erschließungsmaßnahmen,  

Vermeidung von CO2 Emissionen durch MIV 

und Förderung der CO2 Bindung  

(z.B. Treibhausgase, Verbrennungsprozesse 

in privaten Haushalten, Industrie, Verkehr, 

CO2 neutrale Materialien) 

Förderung der CO2-Bindung durch Nachpflanzung 

von Gehölzen, geringe gegenseitige Verschattung 

von Gebäuden, dadurch bessere Nutzung natürlicher 

Wärme 

 

6.9 Immissionsschutz 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans wurden in einer schalltechnischen Un-

tersuchung die zu erwartenden Schallimmissionen auf das Plangebiet, hervorgerufen 

durch die nördlich, in ca. 230 m Abstand, verlaufende Bundesautobahn BAB 96, be-

rechnet und beurteilt, um daraus Anforderungen an den Baukörper sowie Festsetzun-

gen für den Bebauungsplan ableiten zu können. Die ACCON GmbH wurde mit der 

schalltechnischen Untersuchung beauftragt. 

Die „Schalltechnische Untersuchung zu den Verkehrslärmimmissionen auf das Plan-

gebiet Gereuth in Greifenberg“, Berichtnr. ACB-0823-236213/02 der Fa. Accon, 

kommt zu dem Ergebnis, dass im Plangebiet die Orientierungswerte nach DIN 18005, 

Beiblatt 1 für ein allgemeines Wohngebiet tagsüber um bis zu 2 dB und nachts um 

bis zu 5 dB überschritten werden. Die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärm-

schutzverordnung werden Tags eingehalten und nachts bis zu 1 dB überschritten.  

Bei Neubauten sollte daher an Gebäuden, an denen der Orientierungswert überschrit-

ten wird, mittels einer geeigneten Grundrissgestaltung (dabei werden schutzbedürf-

tige Aufenthaltsräume auf der lärmabgewandten Gebäudeseite angeordnet) oder 

durch die Anwendung von passiven Schallschutzmaßnahmen durch Festlegung der 

Mindestschalldämmung der Außenbauteile der Schutzbedürftigkeit der Bewohner ge-

nüge getan werden.  

Für das Plangebiet ergibt sich das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße 

R’w,ges im ungünstigsten Fall zu mindestens 33 dB.  

Diese Anforderungen werden mit heute gängigen Bauteilen in der Regel erfüllt. Bei 

Neu- oder Umbauten kann eine genauere Dimensionierung der Außenbauteile, ins-

besondere die Festlegung der erforderlichen Schalldämm-Maße der Fenster, bei Vor-

liegen der genauen Planung und Kenntnis der Raum- und Fenstergrößen erfolgen. 

6.10 Altlasten, Bodenschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen keine bekannten Altlastenverdachts-

flächen. Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten 

des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Alt-

last hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen (Mitteilungs-

pflicht gem. Art. 1 BayBodSchG). Der Aushub ist z.B. in dichten Containern mit Ab-

deckung zwischenzulagern bzw. die Aushubmaßnahme ist zu unterbrechen bis der 
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Entsorgungsweg des Materials geklärt ist. 

6.11 Flächenbilanz 

 Geltungsbereich 38.840 m²  

 öffentliche Verkehrsfläche 5.750 m²  

 öffentliche Grünfläche 1.180  

 

 

 

 Gemeinde Greifenberg, den  ...............................................................  

 

   ..........................................................................................  

  Patricia Müller, Erste Bürgermeisterin 

 


